
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1994/04/05 KUVS-
1634/1/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1994

Rechtssatz

Ein wesentliches Tatbestandsmerkmal des § 97 Abs 5 StVO ist, daß die Au orderung durch deutlich sichtbare Zeichen

erfolgt, weshalb es zur Bezeichnung der als erwiesen angenommenen Tat erforderlich ist zu umschreiben, welches

Zeichen des Straßenaufsichtsorganes vom Beschuldigten nicht befolgt wurde (VwGH vom 7.9.1983, Zahl: 83/03/0133).

Diese Umschreibung des Tatanhaltezeichens und somit dem Konkretisierungsgebot gemäß § 44a Abs 1 Z 1 VStG ist

dann nicht entsprochen, wenn sowohl aus dem Spruch als auch aus der Begründung des angefochtenen

Straferkenntnisses kein diesbezüglicher Hinweis hervorgeht (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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